Vertrag für die Durchführung und Abrechnung von Grippeschutzimpfungen durch Apotheken nun veröffentlicht
Der Vertrag nach § 132e SGB V zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem Deutschen Apotheker Verband ist bereits zum 1. Oktober 2022 in Kraft getreten
Geregelt werden in dem Vertrag die Durchführung, hier insbesondere die Vorgaben für räumliche und personelle Voraussetzungen der Apotheken für die Grippeschutzimpfungen, Vergütung und die Abrechnungsmodalitäten. Diese erfolgt mittels eines Sonderbeleges mit dem jeweiligen Kostenträger. Der zum 4. Quartal 2022 inkraftgetretene Vertrag kann mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum 31. März des jeweiligen Jahres gekündigt werden. Die auf der Internetseite des GKV-Spitzenverbandes unter Rahmenverträge für Apotheken veröffentlichten Protokollnotizen zum Vertrag befassen sich zudem mit der Benehmensherstellung mit der PKV sowie mit der Übertragung der Chargenbezeichnung für die Grippesaison 2022/2023 im Rahmen des Datenaustausches.
Sämtliche Dokumente sind im BAH-Mitgliederbereich unter 
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bzw. unterhalb dieses Artikels auf der Webseite hinterlegt.



